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Wie Sie uns finden

Service Wie Sie sich anmelden

Online
im Internet: www.wisoak.de

Per E-Mail
info-bhv@wisoak.de

Telefonisch
unter der angegebenen Telefon-
nummer in der Kursbeschreibung

Persönlich 
im Service-Büro

Seminare,
für die eine schriftliche Anmeldung
erforderlich ist (z. B. Prüfungssemi-
nare) sind besonders ausgewiesen.
Bitte dazu das Anmeldeformular 
anfordern oder aus dem Internet
drucken. Lassen Sie sich von uns 
beraten. Beratungstermine auch 
außerhalb der Öffnungszeiten.

Unser Haus in Bad Zwischenahn – umgeben von Parks
und Eichenalleen in unmittelbarer Nähe zum Bad 
Zwischenahner Meer – ist ein idealer Rückzugsort für 
intensive ›Bildungs-Arbeit‹.

Es ermöglicht mit einem freundlichen Ambiente in
herrlicher Umgebung und einem lernfördernden Umfeld
zeitgemäße Seminarbedingungen und -betreuung.

Unse re  Qua l i t ä t s s t anda rds  s i nd :
- Helle und modern ausgestattete Seminarräume
- Ausreichende und lerngerechte 

Gruppenarbeitsmöglichkeiten
- Funktionalität und Qualität der Medientechnik
- Freie WLAN-Nutzung im gesamten Haus.

Der Ort Bad Zwischenahn bietet das ganze Jahr über
eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Direkt am 
Zwischenahner Meer, nur wenige Gehminuten von der 
Bildungsstätte entfernt, liegt das Wellenhallenbad mit
Soleaußenbecken und einer großzügigen Saunaanlage.

Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer Bremen
gGmbH
Hafenstraße 126 – 128
27576 Bremerhaven
Erreichbar: 
Buslinien 502, 508, 509, Schnell-
bus (Haltestelle Ernst-Reuter-Platz).
Parkplätze sind in unmittelbarer 
Umgebung auf dem Ernst-Reuter-
Platz oder bei der Stadthalle.

Am Rosenteich 26
26160 Bad Zwischenahn
Erreichbar:
A 28 bis Ausfahrt Bad Zwischenahn

Wie Sie uns erreichen

Was  s i che r t  d i e  Qua l i t ä t  
unse re r  A rbe i t ?

Die wisoak steht für Kompetenz
und Qualität. Dies haben uns mit
der Überreichung eines Zertifikats
jeweils bestätigt:
- die ›Gesellschaft der deutschen
Wirtschaft zur Förderung und 
Zertifizierung von Qualitätssiche-
rungssystemen in der beruflichen
Bildung‹ (CERTQUA) nach einer
Auditierung gemäß DIN EN ISO
9001:2000 und
- das Land Bremen nach einer
Qualitätsprüfung gemäß dem 
Bremischen Weiterbildungsgesetz
und der Verleihung des Titels
›Anerkannte Weiterbildungs-
einrichtung‹.

Ka f f epause
Unser Kiosk in der 3. Etage bietet neben einem
freundlichen Ambiente täglich kleine Snacks,
kalte und warme Getränke.

Beh i nde r t enge rech te s  Gebäude
Unser Haus in der Hafenstraße verfügt über 
behindertengerechte Fahrstühle und sanitäre
Anlagen.

Telefonisch
unter der angegebenen Telefon-
nummer in der Kursbeschreibung

E-Mail:

info-bhv@wisoak.de

Internet:

www.wisoak.de

Persönlich:

Service-Büro
Hafenstraße 128

Öffnungszeiten
Mo – Do 8.00 – 13.00 Uhr | 
14.00 – 16.30 Uhr
Fr 8.00 – 14.00 Uhr
In den Ferien
Mo – Do 8.00 – 13.00 | 
14.00 – 16.00 Uhr
Fr 8.00 – 14.00 Uhr
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Allgemeine Teilnahmebedingungen 
der Wirtschafts- und Sozialakademie 
der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH 

Für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen der Wirtschafts- und Sozialaka-

demie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH (wisoak) gelten – soweit

nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist – die

nachfolgenden Bestimmungen:

§  1  Anme ldebes tä t i gung ,  Te i l nahmeve r t r ag

(1) Mit der Bestätigung einer Anmeldung kommt ein Teilnahmevertrag zu-

stande und die wisoak ist verpflichtet, die Bildungsmaßnahme nach Maß-

gabe der Ankündigung durchzuführen. 

(2) Eine Anmeldung wird in der Regel bestätigt, wenn 

a) die von der wisoak für die betreffende Bildungsmaßnahme festgesetz-

ten Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, 

b) eine von der wisoak für die betreffende Bildungsmaßnahme festge-

setzte Mindesteilnehmerzahl nicht unterschritten und eine Höchstteilneh-

merzahl nicht überschritten wird und 

c) keine berechtigten Gründe der wisoak der Teilnahme entgegenstehen.

Ein Rechtsanspruch auf die Bestätigung einer Anmeldung besteht nicht. 

(3) Anmeldungen von Personen, die Mitglied der Arbeitnehmerkammer Bre-

men sind, werden bevorzugt vor Anmeldungen von nicht kammerzugehöri-

gen Anmeldern. 

(4) Zeitliche und örtliche Änderungen gegenüber der Ankündigung sind vor-

behalten. Die wisoak kann von dem Teilnahmevertrag zurücktreten, wenn

die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist bzw. durch Rücktritte nach 

§ 4 Absatz 1 wieder unterschritten wird.

§  2  Te i l nahmepre i s  

(1) Die Teilnahmepreise ergeben sich aus der Ankündigung der Maßnahme

(Veranstaltungsplan, Teilnehmerunterlagen, Anmeldeformular) in Verbin-

dung mit dem Teilnahmevertrag.  

(2) Teilnahmepreise werden mit dem Abschluss des Teilnahmevertrages 

fällig, soweit nicht anders vereinbart. 

(3) Wenn sich eine Bildungsmaßnahme über mehr als drei Monaten er-

streckt, kann Ratenzahlung vereinbart werden, wenn der/die TeilnehmerIn

eine entsprechende Einzugsermächtigung für die Raten erteilt. Die wisoak

kann die Gewährung der Ratenzahlung generell oder im Einzelfall von 

Bedingungen und der Einhaltung von Auflagen abhängig machen

§  3  P robeze i t ,  Künd igungs rech t  se i t ens  de r  w i soak

(1) Die wisoak kann den Teilnahmevertrag bei Vorliegen eines wichtigen

Grundes, z. B. bei

-   Überschreiten der Höchstfehlzeit oder

-   Nichtzahlung fälliger Teilnehmerpreise oder Prüfungsgebühren oder

-   aufgrund mangelnder Leistungen der Teilnehmerin/des Teilnehmers 

mit sofortiger Wirkung fristlos kündigen. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(2) Im Fall der Kündigung nach Absatz 1 verringert sich der Teilnahmepreis

entsprechend § 4 und § 5

§  4  Rück t r i t t sbes t immungen

(1) Der Rücktritt von einer Bildungsmaßnahme oder Prüfung vor deren Be-

ginn bedarf der Schriftform.

(2) Kostenpflichtiger Rücktritt:

-   Erfolgt bei Kursen, Wochenendseminaren, Tageskursen, Crash-Kursen,

Exkursionen u. ä. der Rücktritt

* später als zwei Wochen bis zu einer Woche vor Beginn, ist eine Bear-

beitungspauschale in Höhe von 20 % des Teilnahmeentgelts, jedoch

höchstens in Höhe von 25,00 € zu bezahlen oder

* später als eine Woche vor Beginn, so ist der Teilnahmepreis in voller

Höhe zu bezahlen.

-   Erfolgt bei Bildungsurlauben mit und ohne Unterbringung die Abmeldung

später als zwei Wochen vor Beginn, ist der Teilnahmepreis in voller Höhe zu

bezahlen.

-   Erfolgt bei sonstigen Seminaren mit gesonderten schriftlichen Teilnahme-

verträgen die Abmeldung später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn,

sind 10 % des Teilnahmepreises zu bezahlen, maximal 100,00 €.

(3) Für die erwähnten Fristen ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei der

wisoak maßgebend.

(4) Für einzelne Veranstaltungen können andere Bestimmungen gelten, die

jeweils mit der Anmeldung bekannt gegeben werden.

§  5  Künd igungs rech t  se i t ens  des  Te i l nehmers/
de r  Te i l nehmer i n  be i  l au f enden  Maßnahmen

(1) Ein/e TeilnehmerIn kann seine/ihre weitere Teilnahme an einer Bildungs-

maßnahme, die sich über einen längeren Zeitraum als drei Monate er-

streckt, unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende

kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(2) Im Falle der Kündigung durch den/die Teilnehmer/in wird der Teilnahme-

preis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist berechnet. Dies gilt nicht für 

Maßnahmen von kurzer Dauer wie Bildungsurlaube und Wochenendkurse.

§  6  Un te r r i ch t saus fa l l

(1) Erbringt die wisoak aus einem in ihren Risikobereich fallenden Grunde

die Bildungsmaßnahme nicht, so entfällt die Verpflichtung zur Zahlung des

Teilnahmepreises.

(2) Erbringt die wisoak aus einem in ihren Risikobereich fallenden Grunde

einen Teil der Bildungsmaßnahme nicht, so verringert sich der Teilnahme-

preis um den Betrag, der dem nicht erbrachten Teil entspricht. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit der nicht erbrachte Teil der Bildungsmaß-

nahme durch anderweitige Mehrleistungen ausgeglichen wird sowie im 

Umfang von dem/der TeilnehmerIn eingeräumten Gebührenermäßigungen.

Weiter gilt dies nicht für Ausfälle von Unterrichtsstunden infolge und nach

Abschluss einer Prüfung sowie für Unterrichtsstundenausfälle, die ohne 

die vorgenannten Ausfälle 10 % der Gesamtunterrichtsstundenzahl nicht

übersteigen.

§  7  Ha f t ung

(1) Die wisoak haftet für von ihr verursachte Schäden im Rahmen der 

gesetzlichen Regelungen.

(2) Der/die TeilnehmerIn hat Personen- und Sachschäden unverzüglich

schriftlich unter Angabe des Hergangs der wisoak zu melden.

§  8  E r l a s s  /  Gu t sche i n

(1) In Härtefällen (z.B. unverschuldetes Unglück) kann die wisoak auf 

schriftlichen Antrag entscheiden, den Teilnahmepreis entweder

-   durch Gutschein ganz oder teilweise zu erstatten oder

-   ganz oder teilweise zu erlassen. 

(2) Der Gutschein gilt für die Dauer von einem Jahr.

(3) Der Antrag ist spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 

Monaten seit Eintritts des Härtefalls zu stellen.

§  9  Da tenschu t z  

Die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung oder Nutzung von Teilnehmerda-

ten ist nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Zweckbestim-

mung des Teilnahmevertrages unter Beachtung des Datenschutzes

zulässig. Bei Ermäßigungen für Inhaber einer KammerCard (Mitgliedsaus-

weis der Arbeitnehmerkammer Bremen) ist die wisoak berechtigt, die Daten

bezüglich der Kammerzugehörigkeit mit der Arbeitnehmerkammer Bremen

abzugleichen.




